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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan 820 - Wettiner Straße / Adolf-Vorwerk-Straße / Sachsenstraße - 
Satzungsbeschluss zur Aufhebung 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 17.12.2018 die Aufhebung des 
Bebauungsplanes 820 - Wettiner Straße / Adolf-Vorwerk-Straße / Sachsenstraße - als 
Satzung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 

 

 
 
 
Geltungsbereich: 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 820 umfasst die Flächen zwischen Wettinerstraße, 
Hohenzollernstraße und Adolf-Vorwerk-Straße einschl. der östlichen Grundstücke bis zu 
einer Tiefe von ca. 110 m. 
 
 
 

Der Stadtbote 
Nr. 5/2019 Seite2 von 56



- 2 - 

Planungsziel: 
 
Bereinigung des Planungsrechts – Die Bebauungspläne 820 und 1213 haben identische 
Geltungsbereiche. Da der Bebauungsplan 1213 – Hohenstaufenstraße – inzwischen 
rechtsverbindlich ist, soll der „alte“ Bebauungsplan 820 aufgehoben werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan außer Kraft. 
 
Der Bebauungsplan wird mit Begründung zur Aufhebung im Geodatenzentrum, Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 
0, Zimmer C - 078, während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. 
Über den Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben. 
 
           ----------------------------------------- 

Ich bestätige, dass 

 

- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Beschluss des Rates der Stadt 

Wuppertal übereinstimmt. 
 
                     ------------------------------------------ 

Der vorstehende Beschluss, den der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 

17.12.2018 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
                     ------------------------------------------ 
 
Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB in der 
Neufassung vom 03.11.2017 (Bundesgesetzblatt I, 2017, Seite 3634) über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch den oben genannten Bauleitplan und über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 
2. Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften 

wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 
oben genannten Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen Seite 666 / Geltende Gesetze und Verordnungen Nordrhein-
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Westfalen 2023), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes zur Beschleunigung 
der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 23. Januar 2018 (Gesetz- und Verordnungsblatt 
Nordrhein-Westfalen 2018, Seite 90), beim Zustandekommen des oben genannten 
Bauleitplanes kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  

 
b) der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  

 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.  
 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

 
Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 18.12.2018 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Stadt Wuppertal 
Der Oberbürgermeister 
 

Offenlegung 
 
Bekanntgabe von umfangreichen Fortführungen des Liegenschaftskatasters  
 
Hier: Veränderung der Bodenschätzung auf Flächen der Landwirtschaft 
           
 
Das Liegenschaftskataster wurde in der Zeit vom 01.01.2018 – 31.12.2018 in folgenden 
Gemarkungen fortgeführt: 
 
Barmen, Fluren     2, 215, 376, 401 und 550 
Beyenburg, Fluren 
Cronenberg, Fluren 

  9, 14 und 17 
  3 -4, 8, 10, 12, 42 und 46 – 48 

Dönberg, Fluren   1 – 2, 5 – 6 und 9 
Elberfeld, Fluren 
 
Langerfeld 

  216 – 218, 228 – 229, 231 – 234, 250, 288, 461, 464,  
  473 – 474 und 479 
  496 – 497, 502 – 503, 505 und 514   

Nächstebreck, Fluren   395, 411, 417, 422 – 423, 430, 432 – 433, 442 und 545 - 547    
Ronsdorf, Fluren 
Schöller, Fluren 

  3 – 5, 8 – 9, 11, 33, 53, 69 und 70 
  3 – 5, 8 und 29 

Vohwinkel, Fluren   11 – 13, 15, 18, 24 und 26 
 

  
Umfangreiche Fortführungen des Liegenschaftskatasters können den Eigentümern gemäß   
§ 13 Absatz 5 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster 
(VermKatG NRW) vom 01.03.2005 in der jeweils gültigen Fassung durch Offenlegung 
bekannt gegeben werden. 
 
Anlass der Fortführung des Liegenschaftskatasters: 
 
Die Bodenschätzung wurde auf Grund der Feststellung des Amtlichen 
Landwirtschaftlichen Sachverständigen des Finanzamtes oder einer Aktualisierung 
des Liegenschaftskatasters verändert. 
 
Die Ergebnisse der Veränderungen im Liegenschaftskataster für die o.a. Bereiche liegen ab 
dem   21.02.2019 im Ressort 102, Vermessung, Katasteramt und Geodaten, Johannes-Rau-
Platz 1, Rathaus-Neubau, Zimmer C-044 (Tel. 0202 / 563-4922), während der Dienststunden 
zur Einsichtnahme aus. 
Die Frist der Offenlegung beträgt einen Monat. 
 
Wuppertal den 04.02.2019 
I. V.  
 
gez. 
 
Beigeordneter Meyer 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 
 
Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher  
 
1. Aufgebote 
 
Aufgebote vom Sparkassenbuch 
 
Nr. 3011099201 
Nr. 4210025971 
Nr. 4248404123 
Nr. 3417860263 
Nr. 3011189820 
 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld. 
 
 
 
Wuppertal, den 07.02.2019 
 
STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
              Der Vorstand 
 
 
 
 
2. Kraftloserklärungen 
 
Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch 
 
 

 
./. 
 
 
 
Wuppertal, den 07.02.2019 
 
STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
     Der Vorstand 
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